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der Beilagen zu den 5 ~T0.,r,::." :';(:1(::,1 I'ro:ükoUcn des Nationalrates 

~ Xll1. GetietL:gebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, G5VERBE UND INDUSTRIE 

Zl. 17.618-PräsoG/73 

Parlamentarische Anfrage Nr. 1364/J 
der Abgeordneten Dipl.Ing.Hanreich, 
Schmidt und Genossen 
betr. l1aßnabrnen zur Verbesserilllg der 
Straßenverkehrssicherheit 

An den 
Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

Par I a m e n t . 

Wien, am 22 0 8 0 1973 

In Beantwortung der schriftlichen Anf:rage Nr .. 1364/J, oe'treff'end 
"I1aßnahmen zur VerbesserlUlg der Straßenverkehrssicherheit ll , die 
die Abgeordneten DiploIng. Hanreich, :Schmidt und Genossen am 
4. Juli 1973 an mich richteten, beehre ich mich, folgendes mit­
zuteilen: 

~~ F!,~~_ 1 =. 
Österreich kan.n bei der Schaffung von Vorschritten über Si-
cherhei tsgurten nicht zu.letzt -,'legen der Bedeutung des Fremden­
verkehrs nur im EinJclang mit der internationalen Ent\'licklung 
auf diesem Gebiet vorgehen. Die Schaffilllg einheitlicher 
europäischer Bestimmungen betreffend Siche:rheitsgurten ist auch 
seit langem Gegenstandyon Beratungen internationaler Gremien, 
insbesondere der europäischen Konferenz der Verkeh.:t~sminister. 
Bei der 37.. Tagung dieser Konferenz, \.'Urde dem Hinisterrat 
na.chstehender Resolutionsent\'lUrf unterbrei tet und den Ivlitglied­
staaten empfoh~en: 

.... 
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DER BUNDESMINISTER 

fOR HA.NDEl, GEWERBE UNO INDUSTRIE Blatt 2 

i. für die Ausbrei tu..ng der Vervlendung der Sicherheitsgurte 
zu sorgen, weil sie einen sehr wirks~~en Schutz der 
Fahrzeuginsassen sowohl innerhalb als auch außerhalb von 
Ortsgebieten darstellen; 

2. die Anbringung von 3-Punkt-Gurten bei neuen Fahrzeugen 
für die Vordersitze vorzuschreiben, wobei aufrollbaren 
Modellen mit einfachem VerschlußderYorzug zu. geben wäre; 

3. die Entwicklung gleichartiger oder besserer Schutzvor-­
richtungen aufmerksam zu verfolgen; 

4. die Propaganda hinsichtlich der Verwendun.g der Gurte zu. 
verstärken) an der internationalen Campagne 197·4· aktiv 
teilzunehmen lmd neue Propagandami ttel zu überleeen; 

5 .. so bald als möglich die Benützl.mg· der Gurte bei Fahrstun-, 
den und Prüfungsfahrten vorzuschreiben; 

6" die allgemeine Verpflichtung zum Tragen der Gurte - mit 
den erforderlichen Ausnahmen - in Aussicht zu nehmen. 

Derzei t \",ird eine Novelle zum Kraftfahrgesetz i 967 vorberei.­
tet, deren Aussen.o:ung zur Begut2~cht1.mg noch im Laufe dieses 
Ja.hres erfolgen. wird. Si.e soll u.a .. auoh Bestimmungen vor­
sehen, nach denen Personenkraftwagen und Komlünationskraft­
wagen mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein müssen lli~d Fahr­
schü1er verpflichtet sind, beim praktischen Fa:h.runterricht 
einen Sicherheitsgurt anzulegen e 

Diese in Aussicht genommenen Regelungen könnten auch die Vor­
stufe für eine allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt mög­
lich werdende Regelung Qetreffend die zwingende Verwendung 
von Sicherheitsgurten bilden e vias die zwingende Verwendung von 
Sicherhei tsgu.rten anlangt, so ist allerdings zu llemerken, 
daß diese nach den vorliegenden Informationen außer in ä.er 

CSSR und in Australien noch in keinem Staat vorgeschrieben ist~ 
Von Österreich kann daher aus den eingangs erv!ähnten Gründen 
(:B'remdenverkehr) die allgemeine V~rpflicht1.illg Z'tUIl Tragen der 
Sicherhei tsgü.rten derzeit noch nicht 1n Aussj.cht genornmen 

werden. 
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DER BUNDESMINISTER 

FO"R UANDEl, GEWER8E UND INDUSTRIE Blatt 3 ---

Im übrigen 'wird darauf hingev!iesen, daß das de:rzeit in Gel.tGU..l1g 

stehende Kraftfahrgesetz 1967 Bestim.,,'1l"lmgen über die obliga~ 

torische Ausrüstung von Personenkraf-{j1,<iagen und Kombinatiol1s­

kraft''lagen mit Sicherheitsgurten. oder mit Vorrichtungen Zl.1ID. 

Anbringen von Sicherhei tS€;1.lrten enth..äl t und daß nac]1 den 

derzeitigen kraftfahrrechtlichen Vorschriften Sicherheits­
gurten nur dann feilgeboten und verwendet 1.'!erden dürfen, ",.]'enn 

sie den geltenden Vorsc:h..riften ent:3prechen, einer ge:n.ehmig­
tell Type 8~gehören und ein für diese ~fpe festgesetztes Ge­

neh"lJligungszeichen auf\tleisen~ Hit (leI' 6" Novelle zv.r KDV 1967 

(13GBl .. NI'.. 356/1972) "w_rden schließlich ausführliche Be­

stimmungen über die Beschaffe:nh.ei t der Stcherheitsgllr-ce und. 
der Verankerungen fU.r diese, sO'\'rie Bestimmungen UJJer <1ie 

Pr'iJ.fu . .t."1g von Sicherhei tsgur-ten erlassen" 

giu K!.~g~ 2: 
Di.e Europ8.ische Konferenz der Verkehrsminister bei'aßte sJ.ch 

im Juni 1973 im Zusa11nnenhang mi~; d(;m AJJoeiten betreffend die 

Sicherhei tsgurte auch mit dem Problem der Kopfstützen o Di.e 

BehaJ?-dl1.1ng der };'rage d.er Kopfstützen sO\l.]'ie des Schutzes der 

Kleinkinder -\\ru.rde 'Ion der Kon.ferenz der hiefür zuständigen 
Ab' . • .~r e1. -r.;sgrl.lppe zuge\\I1.eSen. Österreich 'tlird Si021 7 \vas die legis1ati "(,7'e:1 

r,laß1l2Ü'illlell bezüglich d.er Kopfstützen e.nlangt~ vom Ergebniß cter 

einschlägigen üntersuchungen dieser Arbei tsgrulJpe J_ei..1l~en lassen" 

Im Ubrige:n ,,>'lird sei tens ~ein.es Ressorts geprüft werden 9 ob l.Ulo.. 

im\Tie .... v'ei t die auf Grund. des HomologisiertUlgsiiberei:r.Jmrr.mens 5 

EGBl" Nr. 177/1971, ergangene internationale Hegelu:ng Nr~ 25 

über Kopfstützen von Österreich angenommen \Verd(~n kann. 

I d · '7 .,~ •• 1) - 1 .:J - ","'" ,., . d ~'1 Tl loseIll .:.JUSalJIJ11enn.ang m'tuJ a.L. erlüngs ",;{;.'!r"j).CKS.1.Cn-clg-t; \'lf.rr >,:;~, 

daß gegen ge'riisse in der Regelung' N:r'. 25 enthaltene Be­

stimmungen von P:r.·Uf- und Forschu.ngsstellen Ein'wendungen 
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DER BUNDESMINISTER 

. fOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE Blatt ~, 

erhoben ~r~den, die es nicht zweckmäßig erscheinen lassen, 

diese Regelungen in der gegenwärtigen Fassl..U."1g in Österreich 

anzuwenden .. Auch die ERD hat aus diesen Gründen von. der 

Forderung der Ausrüstung von Kraftfa~xzeugen mit Kopfstützen 

Abstand geno~nen, obwohl dort die Vorschrift der Ausrüst1L~g 

mit Dreipunktg~rten oder gleichwertigen Rückhaltevorrichtungen' 

ron 1.1.1974 in F~aft treten wird o 

~1L!Iage 3,: 
In den in Vorbereitung genommenen Entwurf einer Novelle 

zum Kraftfahrgesetz 1967 sollen zur Hebv~g der VerkehI'8-

sieherhei t Besti.mmungen aufgenommen werden bet;ref'f'end: 

Leuchten für nicht zugelassene Fahrzeuge; Schülertra.nsporte 

und l'andersi tze; die Sicherheit der Tü:rschlösser 1Uld TUr­

schanj.ere im Hinblick auf ih~ce Festigkeit und Funktion; 

den Schutzd.es Lenkers vor der Lenkanlage ; die Ergänzung der 

bestehenden Bestimmungen über Bremsen im Sinne der inter­

nationalen Vereinbarungen; die Verankerlmgen der Sicher-

hei tsgurten; die Beschaffenheit und Vere.nkerung der Sitze; 

die Sicheru..'1g gegen unbefugte Benützung (1es Fahrzeuges; die 

Verm~idlmg vorspringena.er Teile im Fahrzeuginneren Ut"'1.d die 

Polsterung der Wände im Fahrzeugin. .. ·1.eren; die Beg:eenzung de:c 

Rauchdichte der Abgase der Dieselmotoren; detaillierte Be-

t ' ,. b (J TI hr . - "'1 - 1 ~r s . ~TILrnv.ngen 1.1 er aU.lJen am .l:! a . zeug vorsprl11.gende '181.- e: l\.o.n--

ten oder zusätzliche Vorrichtungen; die Sj_cherheit des Fahr­

zeugaufbaues zum Scl1utz pei l?rolltal-, Sei.ten- \) .. nd Heekauf­

prall bZV1~ bei seitlichem Überschlagen; die Feuersicherheit 

des Fahrzeuges~ 

In diesem Zusa.mmenhang ""/ird darauf hinge\'liesen, daß in den 

letzten ~Tahren auf kraftfahrrechtlichem Gebie'l:; sehr u.ID.fang-

reich Vorschriften zur Hebtme; und. zum Schutz der Ye~d:ehr:s­

sicherheit erlassen worden sind .. Ich verweise in diesem 
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DER BUNDESMINISTER 

FÖR HANDEL, GEWERBE UNO !NDUSTRIE 

Zusammenhang, um nur einige Beispiele hervorzuheben, auf die 

mit der Kraftfahrgesetz-Hovelle 1971 geschaffenen Bestimmun­
gen über die \1iederkehrende Begutachtung der Kraftfahrzeuge ~ 

sO','lie die mit der 5 .. und 6. Novelle zur KDV 1967 erlassenen 

Bestirrunungen über die Überschlagschutzyorrichtungen für Zug­

maschinen und Notcrkarren, über die Yu:'aftfah:r-zeuge mit An­

trieb durch Flüssiggas, die Unten16isung in lebensrettenden 

SOfortmaßnah.men, die 1e:nkerprüfu..l1g, die Beladung lTon Kraft­

fahrzeugen und .Anhängern, das Ziehen von Al1.t1-ängern und die 

Beschaffenheit der Schu.lfahrzeuge& 
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